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Mandanteninformation für Kapitalanlage & Versicherung 
1. Wildunfall muss glaubhaft gemacht werden 

Die Teilkaskoversicherung kommt für Schäden auf, die durch den Zusammenstoß eines Tieres 
mit dem Fahrzeug entstehen, wenn der Unfallhergang glaubhaft gemacht werden kann. 
Hintergrund 

Ein Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug eine Landstraße, die durch ein Waldstück führte. Auf der 
nassen Fahrbahn geriet der Wagen ins Schleudern und rutschte in einen Graben. Dort prallte er gegen 
einen Baumstumpf. Das Fahrzeug erlitt durch den Aufprall einen Totalschaden i. H. v. gut 6.500 EUR. 

Die Halterin des Fahrzeugs, die Ehefrau des Unfallfahrers, wollte den Schaden von der Teilkaskover-
sicherung ersetzt bekommen. Ihrem Ehemann sei in dem Waldstück plötzlich von rechts ein Reh vor 
das Auto gelaufen. Ihr Mann habe deshalb eine Vollbremsung gemacht, um einen Frontalzusammen-
stoß mit dem Tier zu vermeiden. 
Durch die Vollbremsung habe er jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, das im Straßengra-
ben gelandet sei. Das Reh, mit dem das Fahrzeug kollidiert sei, sei geflüchtet und nicht mehr auffind-
bar gewesen. 

Die beklagte Versicherung bestritt den Unfallhergang und weigerte sich, den Fahrzeugschaden zu 
übernehmen. Dagegen erhob die Fahrzeughalterin Klage. 

Entscheidung 
Das LG sah keinen Anspruch der Frau gegen die Versicherung. Sie habe nicht beweisen können, dass 
der Unfall tatsächlich durch einen Zusammenstoß mit Wild verursacht worden sei. 
Die Angaben des Ehemanns seien zu vage und ungenau gewesen. Er habe weder detailliert schildern 
können, wie und wo er das Wild wahrgenommen habe - unmittelbar vor oder erst nach der Kollision. Er 
habe auch nicht sagen können, wie und wohin sich das Tier entfernt habe. 

Im Rahmen der Beweisaufnahme haben sich auch keine weiteren objektiven Anhaltspunkte für einen 
Wildunfall ergeben. So konnten bei der Untersuchung des Fahrzeugs keine Spuren eines Wildunfalls 
festgestellt werden. 

Zwar war es nicht verwunderlich, dass aufgrund des Aufpralls und der Zerstörung des Kühlergrills und 
der Fahrzeugfront keine Spuren wie Blut, Sekrete, Wildhaare oder ähnliches gefunden wurden. Damit 
gab es aber auch keine objektiven Anhaltspunkte für die Unfalldarstellung des Fahrers. 

Die Angaben des Unfallfahrers waren damit nicht so belastbar, dass sich daraus eine richterliche 
Überzeugung nach § 286 ZPO über den behaupteten Unfallhergang begründen ließe. 

2. Zur Anwendung des § 15b EStG im Zusammenhang mit einem Erwerb fremdfinanzierter Inha-
berschuldverschreibungen 

Erzielt ein Steuerpflichtiger negative Einkünfte aus Kapitalvermögen durch die Beteiligung an 
einer Gesellschaft im Wege einer sog. Einzelinvestition, erfordert das Ausnutzen einer modell-
haften Gestaltung zur Verlusterzielung aufgrund eines vorgefertigten Konzepts, dass er sich 
wie ein passiver Kapitalanleger verhält, und zwar bei der Entwicklung der Geschäftsidee, der 
Vertragsgestaltung und der Vertragsumsetzung. 
Hintergrund 

B verfügte im Streitjahr 2006 über hohe steuerpflichtige Einkünfte aus Immobilienveräußerungen. Er 
beauftragte im November 2006 den Rechtsanwalt/Steuerberater R mit der Entwicklung eines Konzepts 
zur Schaffung steuerrechtlichen Verlustverrechnungspotentials. Bereits im Juni 2006 hatte R gegen-
über der B-Bank (ohne Beauftragung durch die A, B, C) ein entsprechendes Konzept für in Deutsch-
land unbeschränkt steuerpflichtige Investoren unter Errichtung einer KG, die fremdfinanzierte Schuld-
verschreibungen erwirbt, vorgestellt. 

Ausgehend von dem durch R empfohlenen Erwerb einer fremdfinanzierten Schuldverschreibung grün-
deten die A und B die X-KG als vermögensverwaltende und nicht gewerblich geprägte KG. Kommandi-
tisten wurden A und B. C beteiligte sich als atypisch stiller Gesellschafter. 
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Die KG erwarb noch in 2006 Schuldverschreibungen der in Luxemburg ansässigen A-Bank mit Bonus-
abrede und 10-jähriger Laufzeit. Nach den Anleihebedingungen sollten die Schuldverschreibungen 
jährlich mit einem festen Zinssatz i. H. v. 4 % bezogen auf den gesamten Nennbetrag verzinst werden. 
Die Zinsen an die KG waren jährlich nachschüssig zu zahlen. Zusätzlich sollte zum Endfälligkeitster-
min ein fester-Bonusbetrag und ein variabler Bonuszins gezahlt werden. 

Zur Finanzierung der Anschaffung der Schuldversschreibungen gewährte die B-Bank der KG ein Dar-
lehen. Der ausbezahlte Nettodarlehensbetrag (Bruttodarlehen abzgl. Disagio von 5 %) entsprach den 
Anschaffungskosten der Schuldverschreibungen. Die KG leistete im Streitjähr an die B-Bank die vor-
schüssig zu zahlenden Darlehenszinsen. Wegen der an sie nachschüssig zu zahlenden Zinsen erzielte 
die KG im Streitjahr noch keine Zinseinnahmen. 
Die KG erklärte für 2006 u. a. Werbungskosten zu ausländischen Zinsen bestehend aus dem Disagio 
und den im Streitjahr vorschüssig gezahlten Darlehenszinsen. 
Das Finanzamt sah die Beteiligungen an der KG als Steuerstundungsmodell i. S. d. § 15b EStG an. Es 
stellte einen nicht ausgleichsfähigen Verlust i. S. d. § 15b Abs. 4 Satz 1 EStG und dessen Verteilung 
auf die Gesellschafter gesondert und einheitlich fest. Die laufenden Einkünfte stellte es mit 0 EUR fest. 
Nach den Feststellungen der Betriebsprüfung würden den Zinserträgen ab 2007 jährlich Darlehenszin-
sen in gleicher Höhe gegenüberstehen, sodass im Ergebnis erst 2016 Einkünfte aus Kapitalvermögen 
zu versteuern seien und somit durch den Werbungskostenüberschuss im Erstjahr (2006) die Möglich-
keit geboten werde, Verluste mit übrigen Einkünften zu verrechnen. 

Das FG folgte der Auffassung des Finanzamts und wies die Klage ab. 

Entscheidung 

Der BFH teilt nicht die Auffassung des Finanzamts und des FG. Wegen der nicht nur unwesentlichen 
Abänderung des zunächst vorgefertigten Konzepts durch die KG liegt kein Steuerstundungsmodell vor. 
Die Revision der KG war demnach begründet. 

Eine modellhafte Gestaltung zur Erzielung negativer Einkünfte i. S. d. § 15b Abs. 2 Satz 1 EStG liegt 
nicht bereits dann vor, wenn eine in Fachkreisen bekannte Gestaltungsidee mit dem Ziel der Verluster-
zielung und Verrechnung vom Steuerpflichtigen selbst umgesetzt wird. Charakteristisch für ein vorge-
fertigtes Konzept ist die Passivität des Investors/Anlegers. Gibt dieser jedoch aktiv die einzelnen Leis-
tungen und Zusatzleistungen sowie deren Ausgestaltung – von Anfang an oder in Abwandlung des zu-
nächst vorgefertigten Konzepts – selbst vor und bestimmt er damit das Konzept wesentlich mit, handelt 
es sich nicht um ein vorgefertigtes Konzept. 

Das gilt ebenso, wenn die negativen Einkünfte nicht durch die Beteiligung an einem geschlossenen 
Fonds, sondern im Wege einer sog. Einzelinvestition durch die Beteiligung an einer Gesellschaft erzielt 
werden. 

Auch der Lenkungszweck des § 15b EStG verlangt nicht, negative Einkünfte aufgrund einer Einzelin-
vestition im Wege einer Beteiligung an einer Gesellschaft anderen Kriterien zu unterwerfen als negati-
ve Einkünfte aus der Beteiligung an einem geschlossenen Fonds. Nach § 15b Abs. 2 Satz 3 EStG ist 
es unerheblich, auf welchen Vorschriften die negativen Einkünfte beruhen. § 15 b EStG soll nicht ver-
hindern, dass zu Verlusten führende Vorschriften von Einzelinvestoren genutzt werden, sondern nur 
unterbinden, dass die Nutzung solcher Regelungen konzeptionell einer Vielzahl von Steuerpflichtigen 
angeboten wird. 

Nach der tatsächlichen Gestaltung haben die KG-Gesellschafter die von R vorgeschlagene und in 
Fachkreisen bekannte Gestaltungsidee des Erwerbs einer fremdfinanzierten Schuldverschreibung in-
dividuell angepasst und sich nicht wie passive Kapitalanleger verhalten. Die Gründung der KG war 
nicht Teil der von R an die B-Bank übersandten Investitionsidee. Diese sah lediglich eine Beteiligung 
der Investoren über ein Treuhandverhältnis mit einem abgestimmten Vertragswerk vor. A, B und C 
blieben auch bei der Ausgestaltung und Umsetzung der KG nicht passiv. Sie verfassten den Gesell-
schaftsvertrag selbst und verhandelten erfolgreich mit der B-Bank. Damit haben sie unter Beauftra-
gung des R und durch Eigenleistungen, eine individuell angepasste Investition verwirklicht. Die Erzie-
lung der negativen Einkünfte beruht daher nicht mehr auf dem von R vorgefertigten Konzept. 


